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sich in Larenburg bei Wien am 8. Juni 2 Eremplare zeigten. I n Lendorf
(l^äruten) rasteten am 25. April 7 ätörche, ain 27. April flog einer über 5 p i t t a l
an der Dran; am 10. Älni waren noch 6 in I o l l f e l d (Kärnten). I n M a r i a h o f
bei Neumarkt (Gberstciermark) zogen an, 14. April 3 5törchc dur6).

Der Rückzug wurde an manchen Grten ziemlich frühzeitig beobachtet. Bei
M a r i a Dreieichen (bei Horn, N.-C>.) übernachteten am 24. Juli 16 Ztörche nnd
verschwailden am darauffolgenden Tage; bei P e t r o n e l l dreisten am 10. ^nl i 13
über der Donau; am 26. August wiederum 9. Über W i t tmani^sdor f (bei Leobers-
dorf, südöstliches 21.-G.) zogen am 6. August um I I Uhr vormittags 37 ötörche,
kreisten dort etwa dreiviertel stunden über dem Bahnhof und zogen dann in der
Richtung gegen Ungarn (>3O) ab. I n L>tcu,r (Gb.-C>.) wurde am 31. ^juli ein
ötorch in südwestlicher 2 l̂ichtung ziehend beobachtet. I n Kitzbühel (Tirol) wurde
ein Eremplar ain 3. Oktober gesichtet.

I m Anschlüsse an diese flüchtige Aufzählung ist es von Nöten, die Vogel-
schützer auf einen beachtlichen Umstand hinzuweisen. Der zahlreiche Durchzug der
ötörche in den ^ugzeiten, das mancherorts lange Verweilen einzelner Eremplare
und Paare sowie auch die Nähe der regelmäßigen Brutgebiete im Burgcnland läßt
die Wiedcransiedlung des ötorchcs iu anderen Gegenden Österreichs als durchaus
möglich erscheinen. Wie ja schon erwähnt wurde, konnten mehrere Horstuersuchc in
den «ergangenen fahren beobachtet werden. Außerdem scheint sich der ötorchenbe-
stand im nördlichen Burgcnlande zu vermehren. Al l dies vergrößert unsere Hofsnuug,
daft es bei eifrigster Zchonung und Unterstützung beim Horstbau (Anbringung eines
alten Korbes oder eines Wagenrades auf einem Dache) gelingt, Areuud Adebar
in unseren Fluren wieder heimisch zu machen! Gtto ^eninger.

Naturschutz".
Landesfachstellen für Naturschutz.

Eine neue Ttaturschuhverordnung in T i ro l . Die Tiroler Landesregierung
hat mit Verordnung vom 16. August 1933, LEVl . 63, auf Grund des Naturschutz-
gesetzes die Tierarten Ichwarzcr ötorch, Weißer 3>torch, Wildschwnn nnd Wiedehopf
ganzjährig unter Naturschutz gestellt. Die genannten Tierarten dürfen nicht verfolgt,
gefangen oder getötet werden.

Tätigkeitsbericht der Landesfachstelle für Naturschutz in Klienten über
das Jahr 1932/33. Infolge der Erlnssung der Durchführuugsverordnnng zum
Kärntner Naturschutzgesetz hatte die Landesfachstclle, unterstützt durch das Interesse
des Referenten der Lande5regic! ung, der Bezirkohnuptn'aunscha,ften, de5 Kärulncr
^ngdschutzvereiues, des Iweigcs Kärnten des österreichischen Naturschutzbnndes, sowie
der touristischen Vereine, häufiger als früher die Gelegenheit zu Beratung und
Initiative.

I m Pflanzenschutz wurde das l lryn^ium alpinum zur Aufnahme iu die
Durchführungsverordnung vorgeschlagen. Das Wulfenin°5chongebiet wurde inspiziert,
wobei einige Mängel der Trenzbezeichnung beseitigt, die Eignung des Platzes und
seine Sicherheit vor Eingriffen bestätigt wurden. Die Jagd auf Gemswild wurde im
Höhenzug der Zatnitz bei Klagenfnrt, jowie in den Revieren einiger Gberkärntner
Gemeinden für 6 bis 1̂ ) Hahre durch Verordnung der Landesregierung verboten.
Ein Versuch von ĵagdinteressenten des Gniltales, den Edelmarder für das Gebiet
der B. H. Hermagor aus deu 5>chutzbcstimmunge» herauszunehmen, wurde abge-

^) Wir bitten unsere Leser um freundliche Mitteilung aller in das Gebiet
des Naturschutzes einschlägigen Vorfälle und Unterlassungen. Die Zchristleitung.
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wehrt. Auffallend ist die große Hahl von Gesuchstellern uni Vogelfangbewilligung
im Bezirk Villach (meist Arbeitslose), die sich aber in den meisten Fällen als tier-
freundlich legitimieren konnten und eine beschränkte Erlaubnis erhielten. Für den
Landschaftsschutz tritt ein Erlas, der Landesregierung ein, der die Entfernung
störender Aeklamctafeln den B. 5. zur Pflicht macht. I n vielen Fällen wurde die
Landesfachstclle um Äußerung über die ^ulässigkcit von ^eklametnfelu befragt,
besonders bezi'mlich der ^iescntafeln der 5cmpcrit Cord, die bis Ende dieses Wahres
a ls der freien Landschaft entfernt werden müssen. Naturschühcrische Maßnahmen
verlangt die geplante Parzellierung der Faakersee-!.Ifer.

Der Hauptausschuß des D. und (Ö. Alpeuvereiues hat der Erklärung der
Pnster^e und ihrer Einrahmung zum Aaturschuhgebiet in vollem Umfange zuge-
stimmt und wird demnächst diese Erklärung erfolgen. Der Verein Naturschutzpark
hat im Einvernehmen mit h. o. naturschüherijchen und touristischen Faktoren die
Einrichtung eines alpinen Zchaugartcns auf der Turncher Höhe vorbereitet.

Vou dem durch die Landesfachstelle zur Erklärung als Naturdenkmnle be-
antragten Naturgcbilden wurden bisher 10 ins Ilaturdcnkmalbuch aufgenommen,
meistens Bäume,

I m 5ommer 1932 ging die der Landesfachstelle zur Verfügung gestellte
Wanderausstellung wieder an eine Neihe von schulen. Der Leiter läßt in einigen
Klngenfurter Blättern periodisch Naturschutznütteilungen erscheinen.

Das Berichterstattern^ wurde erneuert und erweitert. Dem Plan der Ein-
führung einer Bcrgwacht nach tiroler Muster ist bereits nähergetreten.

ötudienrat Prof. Dr. Paschinger.

Tätigkeitsbericht der n.-ö. Landesfachstelle für Naturschutz für dte Ieit
vom 1. Ap r i l 1932 bis 30. A p r i l 1933. Die Landesfachstclle bearbeitete in diesem
Zeitraum 514 Materien in Akten, wobei gleiche Behandlungsgegenstände in einer
einzigen Aktcnnummcr mit 3ubznhleu zusammengefaßt werden.

Vbwohl die Landesfachstelle für 2(ntl>rschutz nur in den unumgänglich nötig-
sten Fällen Kommissionen beschickt — schon um den nntragstellcnden Parteien Kosten
und den Beamten Zeit zu ersparen —, mußte sie doch in der Perichtszcit an 52
Kommissionen teilnehmen.

I n 82 Fällen hatte sie sich mit der Erklärung von Naturdeukmalen in
)l.-<^. zu befassen, wovon ZO zur Erklärung des betreffenden Objektes führten, in
14 Fällen der Antrag auf Erklärung infolge Widerstandes des Eigentümers
zurückgezogen werdeu mußte und in 38 Fällen die bezüglichen Verhandlungen noch
laufen. I n 2 Fällen mußte mit der Löschung von Äaturdenkmalen im Nnturdenk»
malbuche der betreffenden Vezirkshauptmannschaft vorgegangen werden, da Alter
oder sonstige natürliche Verfallserscheinungen das Naturdenkmal zum Absterben
gebracht hatten. Bei ^odungsverfahren wurde die Intervention der Landesfnchstelle
8? mal in Anspruch genommen, wobei selbstverständlich stets der Standpunkt ver-
treten wurde, bei wirklich aussichtsreichen ^odungsansuchcn das wirtschaftliche
Moment in die erste Linie zu stellen und nur in jenen Fällen, wo es sich um ganz
einzigartige Landschaftsbildcr handelte, die Zustimmung zu versagen.

Besonderes Augenmerk wurde dcu ^voduugeu als Vorläufern von Par»
zellierungcn zugewendet und in diejen Fällen die Umwandlung von Waldlnnd nur
etappenweise in dem Maße gestattet, als tatsächliche Iiedluugen in Anlage kamen.
Auch diese Etappen wurden so vorgesehen, daß die Aufschließung nur von einer
5>eite her erfolgen kann lind die Gefahr abgewehrt ist, daß Wald gerodet wird,
ohne daß tatsächlich Siedlungen errichtet werden. Gutachten der Fachstelle wurden
verlangt in 61 Pnrzellierungsverfahren lind in 45 Fällen von Errichtungen bezw.
Verlegungen von elektrischen Fcrnlcünnnen. In einer großen Anzahl von Par-
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zellierungsverfahren wurden durch Vorschreibung von Verbauungsvor>chriftcn auf
Grund des § 15 des Natnrfchutzgefetzcs Zchädignngen des Landschaftsbildes dnrch
planlose Errichtung von Ziedlungsbalitcn verhindert. Die Vorschriften umfassen die
Art der Ballführungen (meist offene Vcrbauung, Itockhöhc, laildhal sartige Häuser,
Wochenendhäuser, Ausschluß von lnndschaftuernnstaltenden Hütten), allgemeine
Richtlinien über die Wahl der Farbcngebung bei verputzten und Holzhäusern, über
die Anstriche von Tür- und Fcnstcraußeuseiten sowie Dachdcckung, die Vorgnrten-
frage und den Bnuwich, die Form der Einzäunungen (meist durchsichtig mit An-
lage von Hecken) und Verbote der Errichtung von Reklamen. Die Absicht, an die
Gemeindeämter die Vcrbauungsvorschriften hinauszugebcn, mußte leider wegen
Bedenken der Temcindcreferate (Geltendmachung des Kompetcnzstandpunktes in
Bauschen) aufgegeben werden. Dagegen wurden an alle Bauführer (Architekten,
Baumeister, Maurermeister, Zimmcrmeister Äiederösterrcichs und Wiens) die oben-
erwähnten Ztandpunkte als Richtlinien hinausgegeben und von der Bauführcrschaft
ausnahmslos begrüßt.

Eine Zahl von Gemeinden im ).lmgebungsbereich von Wien, dem Haupt-
sicdlungsgebict, hat über Anregung der Landesfachftelle und im Einvernehmen mit
ihr ausgearbeitete Verbauungsplänc mit Bauzoneneinteilungcn und Vorschreibung
der Vcrbauungsvorschriften erlassen und so generell dem landschnftschädigendcn Nn-
fug des mißftnndigen Ziedlungsbnucs einen Riegel vorgeschoben.

!.Imso unbegreiflicher war es, das; der von einem Beamtcukomitee ausge-
arbeitete Entwurf einer neuen B a u o r d n u n g für Riederösterrcich den Versuch
machte, in einem eigenen Artikel VI den § 1^ des niederösterrcichifchen Natur-
schutzgesetzes lind damit das segensreiche Wirken der Landesfachstclle in allen Bnu-
verfahren auszuschalten. Durch eine einmütige Kundgebung des österreichischen
Naturschutzverbändes einschließlich der (Österreichischen Land- und Forst-
wirtschnftsgesellschaft und der gesamten Touriste nschaft, gemeinsam mit
dem Landesverband für Fremdenverkehr und der ^ e n t r a i Verein igung
österreichischer Archi tekten, wurde vom zuständigen Referenten, Landeshaupt-
mann Rei ther , die Auflassung der im Entwurf vorgesehenen Maßnahmen zuge-
sagt und die Bedeutung der Arbeit der Landesfachftelle ausdrücklich anerkannt.

Bei den zahlreichen elektrizitätsrechtlichen Verfahren wendete die Landesfach-
stelle ihr Hauptaugenmerk dcn^Ausästungen bei der Führung der Leitungen durch
Baumbestände, der Wahl und Platznnweisung der Masten, (letzteres insbesonders
innerhalb der Ortschaften zur Vermeidung von Durchschneidungcu der Hnusarchi«
tekturcn) lind der Form der ).Imspannhäuschen zu.

I n Mistigen baurcchtlicheu Verfahren intervenierte die Fachstclle im Berichts-
jahre 93 mal, wobei es fich zum Teil um sehr kritische Verhandlungen, wie z. B.
bei Bauten auf dem Zcmmering handelte, dessen hervorragendes Landschaftsbild
von jeder weiteren Verunstaltung freigehalten werden mußte. Eine große ^nhl von
niederösterreichischen Gemeinden ersuchte die Landesfachstelle in einzelnen Bnuver-
fahren unter Vorlage der Vln'nc um Gutachten, die unter Mithilfe der Bau-
abtcilung L.-Amt I/9b der niederöfterreichischen Landesregierung ebenso gründlich
als rasch erteilt wurden. Die außerordentliche Zunahme dieser aus der Initiative
der zum Teil nicht gerade in landschaftlich bedeutenden Gegenden liegenden Ge-
meinden entsprungenen Ersuchen zeigt, wie sehr ftch in der Öffentlichkeit die Be-
ratung durch die Lnudesfachstellc eingelebt hat lind wie sehr fte von ihr begrüßt
lind benützt wird.

Auch in 18 wnsserrechtlichen Fällen wurde die Landcsfachstelle als Gutachterin
herangezogen. ?n diesem Belange gelang es grundsätzlich eine Aussprache mit dem
Wasserbauamt der Landesregierung herbeizuführen lind die Ziele der Naturschutz-
stelle zur Geltung zu bringen. Erfreulicherweise fetzt sich in der junge,, Generation
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der Techniker ein 5tandpuns?t durch, der abrückt von der intellektuell°matcrialiflischcn
Einstellung lind der Erarbeitung der Projekte nach reii', technischen Gesichtspunkten
unter vorwiegender Verwendung des l.incc,Iü. ^in Einzelfall war es besonders
möglich, dlirch verständnisvolles Entgegenkommen des Wasserbauamles ein Damm-
projckt bei Marchegg abzuändern, das den dortigen Park init uralten Eichen und
Pappeln, auf denen eine große Hahl von Ztörchen horsten, schwer geschädigt hätte.

Das in beängstigender Wei^e in Niederösterreich übcrhandnehincnde Neklnine-
unwesen beschäftigte die Nachstelle in 1̂1 Fällen, wobei sie 36>nal init Abräunningo-
antragen eingriff und in 5 Fällen, Aufstellungsansuchen brgntnchcnd, diese Neu-
aufstellungen auf ein das Landschastübild möglichst wenig verunzierendes Mas; re-
duzierte. Ein Fall konnte, weil hart an der Grenze bereits im l?ande Wien gelegen,
nicht weiter »erfolgt werden.

beider sind die ge>etzlichcn Grundlagen gegen das Neklamcunwesen nicht
derart,, daft ein einheitliches Vorgehen der Bezirkohauptmannschaften in Nieder-
österreich von oornhcrein gewährleistet ist. Dadurch sind die Maßnahmen gegen die
Ncklnme in den einzelnen Gebieten des Landes ziemlich verschieden und eine plan-
mäßige und energische Bekämpfung selbst der Lnndschaftsrcklame, die in breiten
seilen Deutschlands und auch in etlichen Ländern (Österreichs allgemein verböte»,
nnd nahezu zum Verschwinden gebracht ist, mit großen Schwierigkeiten verbunden.

^n Vogclschutzfragen wurde die Arbeit der ^andesfachftelle l?mal, in Pflan-
zcnfchntzangelegenheiten 26 mal gefordert, wahrend sie )2mnl ein Gutachten über
Ansuchen uin öainmelbewilligung gcschlich geschürter Pflanzen (hanpl>ächlich nielle-
dc>i'U8 ni^ei) zu erstatten hatte.

Einigen Abschus,ansnchen muftte stattgegeben werden. Diese betrasen insbc«
sonders Amseln in Weingärten in ötadtnähe. Bewillil,l!nc,ln zlim Lanuncln von
öchneero>cn und Primeln wurden gemäß dem seinerzeiligen Erlas? der Landesre-
gierung, wonach solche Bewilligungen nur an Gärtner und nur jür ein bestimmtes
Gcmeindegebict erteilt werden, Zugestanden. Die Zammelgebiete werten in ccr Landes-
fnchstellc euident gehalten, um ein und dasselbe Gebiet in den nächsten fahren ver-
schont lasseil zu können.

Die Kktion zweier Maler zur Erstellung humoristischer öchuhlafeln gegen
Pflanzenranb uud l.andjchaftosrcrel wurde dnreh Beratung und Abgabe einec. Gut-
achtens nnterstiiht.

).lm dem immer stärker auftretenden ^Infng des massenhaften Pflnckrno von
gesetzlich geschützten Pflanzen durch das ^uoflugepubliklim wirksam zu' steuern,
unlernnhin die Fachjtcllc nn't Hilfe der Bundeopolizeidiieküun W>en und der im
Wege oer Bezirkshauptmaunfrhaftcn dazu aufgef,, rdcrleu Gendarmerie eine groß-
angelegte Aktion zur Ilberwachung der Wiener Bahnhöfe unler ^sfistcnz durch
Botaniker in den Abendstunden an ^onn° und Feirrlagl,n. Die Ergebnisse dieser
Aktion, die jetzt noch im kaufen ist, lasten fich dermalen noch nicht überblicken,
doch steht zu hoffen, daß durch jie die »laienhafte Zerstörung unserer wildwachsenden
Bllimen, wenn schon nicht gänzlich unterbnnden, so d^ch zum inindestln auf ein
erträgliches Nlas, eingeschränkt wird.

Von wichtigeren Aktionen der ^andec-sarbstelle sür ^lnturjchuh wären noch
zu erwähnen: Die endliche Durchsetzung einer wenigstens teilweisen Einschonung
dec, Schwarzwildes iu ^^iederösterreich, einer gänzlichen Einschonung deo Birkhahnes
i,n Bezirke Ainstetten, öehntzmnßnahmcn sür dno Eichhörnchen, Interventionen bei
Abschußansuchen von Hochwild (4 Fälle), von Dachsen (3 Fälle), bei Erbauung
eines Fledermnnsturms u. a. in.

Für die Bchandlnng von Hochwildnbschüssen während der Ichonzeit wurde
die Übermittlung aller an die Bezirkshanptmannschcsten gerichteten Ansuchen zur
gutachtlichen Äußerung im Einvernehmen mit dem ^andeüiagdfchutzuerein verlangt,
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Bei der Aufstellung der Leuchttürme zum Ichutz der Flugzeuge gegeu Zu-
sammenstoß mit dein Bisnmberg-Großscnder wurde >nit Erfolg eiue öofitten-
beleuchtling der Türme zum öchutz der die Donaufurche entlaug ziehenden Vogel-
scharen durchgesetzt.

Die Erklärung von Vanngebieten läßt nach wie vor sehr zu wünschen übrig.
I n der Negel entschließt sich der Eigentümer, zumal ihm keinerlei öteucrcr-
leichterungen ermöglicht werden, sehr schwer, sein Eigentum einschränken zu lassen.

öchließlich wurde über Einschreiten der Landesfachstelle von der nieder-
öftcrreichischen Landesregierung die Einführung des Grgan-5trafmandateS bei De-
likten gegen das Naturschuhgesetz versügt, sodas, Ilbcrtrclungen — wenn die Ge-
>etzesübertreter uon den Grgnuen der öffentlichen Iichcrhcit betreten werden —
gleich an Grt und Ztelle der Bestrafung zugeführt werden können.

Die gesetzlichen Maßnahmen für das ganze Land wie für einzelne Bezirks-
haliptinannfthnften wurden fallweise in diesen „Blättern" veröffentlicht.

Der Bericht zeigt den breiten Umfang und die große Bedeutung des Ein»
greifend der Landesfachstelle in die verschiedensten Gebiete des wirtschaftlichen und
kulturelle» Lebens; er zeigt aber auch, das; sich die Bevölkerung aller preise mit
dein Naturschutzgesetz uud der Landessachstelle nicht etwa bloß abfindet, sondern daß
sie beide begrüßt und sich der Hilfe und des Nates der Landesfachstellc reichlich
bedient. Hofrat Prof. Dr. Günther Ichlefinger.

Naturschutzsünden.
Vogelmord und kein Ende. Gegen das vorbildliche Schweizer Bundesgc-

sctz über Jagd- lind Vogelschutz wurde von der Jägerei (?) des Schweizer Kantons
Tcjjin eine Eingabe an den Bundesrat gerichtet, der sich merkwürdigerweise auch
die kantonale Regierung angeschlossen hatte und die eine weniger strenge Handhabung
des erwähnten Bundesgesetzes forderte. Die Eingabe verlangt nicbt weniger, als
daß eine ganze Anzahl bisher gesetzlich geschützter Vögel wie Ammern, Amseln,
5tarc, Buchfinken, Grünfinken, Lnngdrofseln, Lerchen, Möven, Turteltauben und
Zeisige abgeschossen und gefangen werden dürfen.

Es war wohl vom öchweizer Bundesrat, der wegen seiner natür>chützeri>chen
und ticrfreundlichen Einstellung bekannt ist, nicht anders zu erwarten, als daß er
die Eingabe nicht nur der Jägerei, sondern auch der Tessiner Knntonal-Ncgicrnng
kurzerhand abgewiesen hat. Gegen diesen Entscheid der obersten Zchwei'/r Behörde
veranstalteten die mißvergnügten „Jäger" dieses Kantons als Protest ein „Fejtc^en",
das wohl in den heutigen Zeiten einzig dastehen dürfte. Da sich derartiges in der
öchweiz nach den dort giltigcn Gesetzen nicht gut ermöglichen ließ, lud der Auto-
? on r i ng Tic ine se seine Mitglieder lind — jetzt kommt das 5chönstc! — die
Presse zu einem „KIcinvogel-Essen" nach der italienischen 5tadt Bergamo, zu
welchein — man verzeihe das harte Wort, aber die deutsche öprachc hat kein
anderes dafür! — „Fräße" 2Z0 Personen erschienen. Diese Kulturtnt kostete nicht
weniger als 3C00 Lerchen, Meisen, Finken und Notkehlchen ihr bischen Leben.
Man kann sich nur darüber wundcru, daß sich noch nicht irgend ein solcher
Kulturträger gefunden hat, der zur Errichtung eines Denkmales auffordert, das in
Marmor lind Erz diese Großtat würdig auf die staunende Nachwelt bringt. Der
Präsident dieses Auto-Touring Ticinese ist ein Herr Car lo Ecnsi aus Lugano (man
wird sich diesen Namen wohl gut merken müssen!), der auch schon ein Projekt zur
völligen Revision des zu strengen Jagdgesetzes im Kanton Tessin ausgearbeitet und
dem Bundesrat eingereicht hat.

Da solche Heldentat doch selbstverständlich zur Nachahmung anspornt, hat
sich ein anderer, auf einem ähnlichen Kulturniveau stehender italienischer Verein,
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der M o t o r v e l o f a h r e r K lub Lugano sofort bemüßigt gesehen, ebenfalls ein solches
„Hessen" zu veranstalten, dac, von 5<) Gästen beslicht war uni) cbcnfnllü unzähligen
kleinen 5ängern das Leben kostete. Dor 5chauplal) war die italienische 5ladt M a r -
chiolo.

An der Greî ze des Ichwcizcr Kantons Tessin gegen Italien steht der Vogel-
mord in höchster Blüte; ein sprechenden Beweis dafür ist oie Tatsache, das; die
Grenzwächter des ^ollkrciscs Lugano auf ihren Dieustgängen im Jahre 1930 nicht
weniger als 220? Vorrichtungen sür den Fang kleiner Vögel zerstört haben. Diese
,^ahl erhöhte sich im Jahre 1931 auf 2781. Zagt das nicht genug? Iclbstvcrftändlich
haben die öchuhorgane auch eine sehr große Anzahl von Anzeigen gegen solche
„Jäger" erstattet. Leider konnten nur wenige dieser Rohlinge der verdienten Be-
strafung zugeführt werden, da sie sich rechtzeitig in Iicherheit zu bringen verstanden.

Es muß zur Ehre der italienischen Nation gesagt werden, daß es auch dort
eine genügend große Anzahl wertvoller Menschen gibt, die derartiges als eine
Kultlirschande cmvfiuden und die es einer so alten Knlturnntion wie der italienischen
unwürdig erachten, wenn dem Gaumenkitzel und dem „85(^0 eß,0!8mc>" gewisser
Individuen, Tausende und Abertausende oon Zingvögcln geopfert werden, die im
übrigen Europa liebevollste Hege und Pflege finden. Der einzige Trost bei dieser,
für unser Zeitalter so tief beschämenden Zache ist nur der, daß der große Führer
des italienischen Volkes, Ben i to Musso l i n i , solche Uohheiten ebenso verurteilt
wie wir. Er hat schon vieles im italienischen Jagd- und> Vogelschuhgeset; verbessert
^ in manchen Belangen jogar Vorbildliches geschaffen — und wird bestimmt auch
diesen Auswüchsen ihr gebührendes Ende bereiten. Er kann sicher sein, daß bei
diesen: Kampfe die ganzen europäischen Kulturnationen geschlossen hinter ihm stehen.
Die Vogelwelt ist Allgemeingut aller. Völker und nicht für den prroersen Saume.'-
kihel einzelner — die Bezeichnung „Mensch" zu Unrecht tragender — zweibeiniger
Geschöpfe geschaffen. U!bcracker.

Don unserem Vüchertisch.
H. Frieltng: Erkursionsbuch zum Vestimmen der Vögel in freier Natur

(kl. 3", 376 ö., 16 Abb. geh. Nm. -1.80, gbd. Nm. 5.-W) B e r l i n 1933 <VIg. Jul.
Springer). Das äußerst handliche, gerade die lasche eines Nockcs ausfüllende
Büchlein muß im Interejje der Delling der Feldornilhologie, jenr» Wi>scn>chnfts-
zweigcs, den jeder Laie durch Interesse und Eifer bio zu einem gewissen Trade er-
lernen kann, außerordentlich begrüßt werden. Es hat alo Erstlingsversuch sicherlich
noch manchen Mangel; auch ist die Bearbeitung der einzelnen Gruppen nicht
gleichermaßen vollendet durchgeführt, 5>o waren die Enten l ei>pielowcijc schon genauer
erfaßbar. Derartige kleine Mängel beeinträchtigen jedoch in keiner Weise den ganz
außerordentlichen Wert und die große Gediegenheit des Buches. Die feldornitho-
logischen Kennzeichen sind tunlichst mit der gleichen Gennnigkeil aufgenommen,
wie die balgornithologischen es in Bcstiminungsbücl ein für den toten Vogel
sind. Dabei sind die ersichtlichen Farben so angegeben, wie man sie am lebenden
Vogel auf normale Entfernung erkennen kann. Flug, Laufbewegung, Haltung,
3>tim>ne, Vergesellschaftung und vieles andere sind gleichwertig für die Kennzeichnung
herangezogen. Die Vogelarten werden nach Lebensräumcn getrennt besprochen. Die
hauptbcreichc, die wieder unterteilt behandelt werden, sind: 1. Grtschnften, Gärten,
Vnrkc uud Wälder. 2. Trockcue Wiesen, Felder, Kultur- lind Anderalgclände.
3. Moor, öumpf und feuchte Wiese, - l . I t rand und Wasser im Binnenland und
am Meer und >̂ , Fels und Alpen. Dazu kommt noch ein 5ammelbcstimmungs-
abschnitt für alle Naubuögel. Man sieht ans all dem, wie gründlich das Buch ver-
faßt ift. Es kommt ans der Vraris und ist daher für sie auch besonders brauchbar.

Hchlesingcr.

©Österreichischer Naturschutzbund; download unter www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Natur und Land (vormals Blätter für Naturkunde und
Naturschutz)

Jahr/Year: 1933

Band/Volume: 1933_10

Autor(en)/Author(s): Paschinger B., Schlesinger Günther, Uiberacker E.

Artikel/Article: Naturschutz: Landesfachstellen für Naturschutz;
Naturschutzsünden 142-147

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=6972
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=37670
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=196271

